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ÖFFENTLICHE MITWIRKUNG   /   AMTLICHE BEKANNTMACHUNG



Öffentliche Mitwirkung – Obtswachsstrasse / Strassenprojekt, Teilstrassenplan

Veröffentlicht: 	1. Juni 2026
Frist bis: 		30. Juni 2026

Die Obstwachsstrasse weist heute mehrere Sicherheitsdefizite und einen geringen Ausbaustandard auf. Dazu gehören unzureichende Fahrbahnbreiten und Sichtweiten im Kurvenbereich sowie der steile Winkel bei der Einmündung in die Zürcherstrasse (Kantonsstrasse). Vereinzelte Parzellen entlang der Obstwachsstrasse haben Potential, baulich erweitert zu werden. Bevor zukünftig aber Um- und Ausbauten realisiert werden können, soll ein normgerechter Ausbau der Strasse geprüft werden. Dies vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung im Kanton St. Gallen. Die kantonalen Amtsstellen erachten die Obstwachsstrasse derzeit als nicht hinreichende Erschliessungsstrasse und verweigern allfälligen Bauvorhaben die Zustimmung, was einem Baustopp für das gesamte Gebiet gleichkommt. 
Der Gemeinderat ist bestrebt den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern Planungssicherheit zu gewähren und mit dem geringst möglichen Finanzaufwand eine entsprechende bauliche und konzeptionelle Strassenraumgestaltung vorzunehmen. Er hat daher ein Variantenstudium im Rahmen einer Verkehrsstudie durchgeführt, diese dem Kanton zur Vorprüfung unterbreitet und hat daraus ein Vorprojekt entwickelt. Die wesentlichen Merkmale sind:
a) Es soll ein Einbahnregime bergwärts eingeführt werden ohne bauliche Umgestaltung der Einmündung in die Zürcherstrasse. Die gefährliche Einfahrt ohne ausreichende Sichtweiten von der Obstwachsstrasse in die Zürcherstrasse entfällt. 
b) Der nördliche Abschnitt soll weiterhin, beschränkt auf Personenwagen, in beiden Richtungen befahren werden können. Hierzu ist die Inanspruchnahme des Vorplatzes von Parzelle 704 erforderlich. Dieser Bereich muss jedoch ohnehin zur Erschliessung von Grundstück 1043 klassiert werden.
c) Im Kurvenbereich und im oberen Strassenabschnitt sollen bauliche Anpassungen vorgenommen werden, so dass auch LKW die Strasse bergwärts befahren können und das kreuzen mit Ausweichstellen auf Sichtweite möglich wird.
Die nun angestrebte Variante vermag nicht alle Bedürfnisse der Anwohnenden zu befriedigen. Hingegen darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass eine weitere Zulassung der Einfahrt aus der Obstwachsstrasse in die Zürcherstrasse unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen eine ganz erhebliche bauliche Umgestaltung erfordern würde. Vom angrenzende Grundstück im Mündungsbereich hätten substantielle Flächen in Anspruch genommen und ganz erhebliche Baumassnahmen unter Abtrag und Neuerrichtung von Stützmauern getätigt werden müssen. Es liegt weder im Interesse der politischen Gemeinde noch aller Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, die unter Berücksichtigung des Strassengesetzes zur Beitragszahlung verpflichtet würden, solch teuren Baumassnahmen voranzutreiben.
Der Gemeinderat hat daher die Geoinfra AG beauftragt, ein Vorprojekt mit Teilstrassenplan zu erarbeiten. Das Vorprojekt liegt nun vor und soll der öffentlichen Mitwirkung unterstellt werden. Dieses liegt vom 1. Juni bis zum 30. Juni 2026 öffentlich zu Mitwirkung auf. Die Planauflage erfolgt im Gemeindehaus Schmerikon und auf der Homepage https://www.schmerikon.ch/. Sie haben die Möglichkeit eine freiwillige, schriftliche Stellungnahme während der Auflage schriftlich oder elektronisch an die Gemeindekanzlei einzureichen.
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